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Allgemeiner Teil
Zweiter Abschnitt

Die Tat

Erster Titel

- Grundlagen der Strafbarkeit –

§ 20

Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Stö-

rung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzmin-

derung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

Dritter Abschnitt

Rechtsfolgen der Tat

Erster Titel. Strafen

 - Nebenfolgen -

§ 45

Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts

(1) Wer wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verur-

teilt wird, verliert für die Dauer von fünf Jahren die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu beklei-

den und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen.

(2) Das Gericht kann dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis zu fünf Jahren die in

Absatz 1 bezeichneten Fähigkeiten aberkennen, soweit das Gesetz es besonders vor-

sieht.

(3) Mit dem Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, verliert der Verurteil-

te zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und Rechte, die er innehat.

(4) Mit dem Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verliert

der Verurteilte zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und Rechte, die er innehat,

soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
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(5) Das Gericht kann dem Verurteilten für die Dauer von zwei bis zu fünf Jahren das

Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkennen, soweit

das Gesetz es besonders vorsieht.

§ 45a

Eintritt und Berechnung des Verlustes

(1) Der Verlust der Fähigkeiten, Rechtsstellungen und Rechte wird mit der Rechtskraft

des Urteils wirksam.

(2) Die Dauer des Verlustes einer Fähigkeit oder eines Rechts wird von dem Tage an

gerechnet, an dem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist. Ist neben der

Freiheitsstrafe eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung ange-

ordnet worden, so wird die Frist erst von dem Tage an gerechnet, an dem auch die Maß-

regel erledigt ist.

(3) War die Vollstreckung der Strafe, des Strafrestes oder der Maßregel zur Bewährung

oder im Gnadenweg ausgesetzt, so wird in die Frist die Bewährungszeit eingerechnet,

wenn nach deren Ablauf die Strafe oder der Strafrest erlassen wird oder die Maßregel

erledigt ist.

§ 45b

Wiederverleihung von Fähigkeiten und Rechten

(1) Das Gericht kann nach § 45 Abs. 1 und 2 verlorene Fähigkeiten und nach § 45 Abs.

5 verlorene Rechte wiederverleihen, wenn

1.  der Verlust die Hälfte der Zeit, für die er dauern sollte, wirksam war und

2.  zu erwarten ist, dass der Verurteilte künftig keine vorsätzlichen Straftaten mehr

begehen wird.

(2) In die Fristen wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Verurteilte auf behörd-

liche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.
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Sechster Titel. Maßregeln der Besserung und Sicherung

- Freiheitsentziehende Maßregeln -

§ 63

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der

verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung

in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und

seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten,

durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich ge-

fährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten

sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Handelt es sich bei der began-

genen rechtswidrigen Tat nicht um eine im Sinne von Satz 1 erhebliche Tat, so trifft das

Gericht eine solche Anordnung nur, wenn besondere Umstände die Erwartung rechtferti-

gen, dass der Täter infolge seines Zustandes derartige erhebliche rechtswidrige Taten

begehen wird.

Besonderer Teil

Vierter Abschnitt

Straftaten gegen Verfassungsorgane sowie bei Wahlen und Abstimmungen; Bestechung

von Mandatsträgern

§ 107

Wahlbehinderung

(1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ih-

res Ergebnisses verhindert oder stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit

Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be-

straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.



StGB

§ 107a

Wahlfälschung

(1) Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder

das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe

bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl-

entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des

Wahlberechtigten eine Stimme abgibt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer das Ergebnis einer Wahl unrichtig verkündet oder ver-

künden lässt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 107b

Fälschung von Wahlunterlagen

(1) Wer

1.  seine Eintragung in die Wählerliste (Wahlkartei) durch falsche Angaben erwirkt,

2.  einen anderen als Wähler einträgt, von dem er weiß, dass er keinen Anspruch auf

Eintragung hat,

3.  die Eintragung eines Wahlberechtigten als Wähler verhindert, obwohl er dessen

Wahlberechtigung kennt,

4.  sich als Bewerber für eine Wahl aufstellen lässt, obwohl er nicht wählbar ist,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertacht-

zig Tagessätzen bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Stra-

fe bedroht ist.

(2) Der Eintragung in die Wählerliste als Wähler entspricht die Ausstellung der Wahlun-

terlagen für die Urwahlen in der Sozialversicherung.

§ 107c

Verletzung des Wahlgeheimnisses

Wer einer dem Schutz des Wahlgeheimnisses dienenden Vorschrift in der Absicht zuwi-

derhandelt, sich oder einem anderen Kenntnis davon zu verschaffen, wie jemand ge-

wählt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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§ 108

Wählernötigung

(1) Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, durch

Missbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses oder

durch sonstigen wirtschaftlichen Druck einen anderen nötigt oder hindert, zu wählen

oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe bis

zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von

einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 108a

Wählertäuschung

(1) Wer durch Täuschung bewirkt, dass jemand bei der Stimmabgabe über den Inhalt

seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig wählt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 108b

Wählerbestechung

(1) Wer einem anderen dafür, dass er nicht oder in einem bestimmten Sinne wähle,

Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstra-

fe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer dafür, dass er nicht oder in einem bestimmten Sinne

wähle, Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen lässt oder annimmt.

§ 108c

Nebenfolgen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach

den §§ 107, 107a, 108 und 108b kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen

Wahlen zu erlangen, und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu

stimmen, aberkennen (§ 45 Abs. 2 und 5).
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§ 108d

Geltungsbereich

Die §§ 107 bis 108c gelten für Wahlen zu den Volksvertretungen, für die Wahl der Abge-

ordneten des Europäischen Parlaments, für sonstige Wahlen und Abstimmungen des

Volkes im Bund, in den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie für Urwah-

len in der Sozialversicherung. Einer Wahl oder Abstimmung steht das Unterschreiben

eines Wahlvorschlags oder das Unterschreiben für ein Volksbegehren gleich.

Neunter Abschnitt

Falsche uneidliche Aussage und Meineid

§ 156

Falsche Versicherung an Eides Statt

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine

solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung

falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 157

Aussagenotstand

(1) Hat ein Zeuge oder Sachverständiger sich eines Meineids oder einer falschen un-

eidlichen Aussage schuldig gemacht, so kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermes-

sen mildern (§ 49 Abs. 2) und im Falle uneidlicher Aussage auch ganz von Strafe abse-

hen, wenn der Täter die Unwahrheit gesagt hat, um von einem Angehörigen oder von sich

selbst die Gefahr abzuwenden, bestraft oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der

Besserung und Sicherung unterworfen zu werden.

(2) Das Gericht kann auch dann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2)

oder ganz von Strafe absehen, wenn ein noch nicht Eidesmündiger uneidlich falsch aus-

gesagt hat.

§ 158

Berichtigung einer falschen Angabe

(1) Das Gericht kann die Strafe wegen Meineids, falscher Versicherung an Eides Statt

oder falscher uneidlicher Aussage nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von

Strafe absehen, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt.
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(2) Die Berichtigung ist verspätet, wenn sie bei der Entscheidung nicht mehr verwertet

werden kann oder aus der Tat ein Nachteil für einen anderen entstanden ist oder wenn

schon gegen den Täter eine Anzeige erstattet oder eine Untersuchung eingeleitet worden

ist.

(3) Die Berichtigung kann bei der Stelle, der die falsche Angabe gemacht worden ist

oder die sie im Verfahren zu prüfen hat, sowie bei einem Gericht, einem Staatsanwalt

oder einer Polizeibehörde erfolgen.

§ 159

Versuch der Anstiftung zur Falschaussage

Für den Versuch der Anstiftung zu einer falschen uneidlichen Aussage (§ 153) und einer

falschen Versicherung an Eides Statt (§ 156) gelten § 30 Abs. 1 und § 31 Abs. 1 Nr. 1 und

Abs. 2 entsprechend.

§ 160

Verleitung zur Falschaussage

(1) Wer einen anderen zur Ableistung eines falschen Eides verleitet, wird mit Freiheits-

strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; wer einen anderen zur Ableistung

einer falschen Versicherung an Eides Statt oder einer falschen uneidlichen Aussage ver-

leitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhun-

dertachtzig Tagessätzen bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 161

Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit

begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die

Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.
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§ 162

Internationale Gerichte; nationale Untersuchungsausschüsse

(1) Die §§ 153 bis 161 sind auch auf falsche Angaben in einem Verfahren vor einem

internationalen Gericht, das durch einen für die Bundesrepublik Deutschland verbindli-

chen Rechtsakt errichtet worden ist, anzuwenden.

(2) Die §§ 153 und 157 bis 160, soweit sie sich auf falsche uneidliche Aussagen be-

ziehen, sind auch auf falsche Angaben vor einem Untersuchungsausschuss eines Ge-

setzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes anzuwenden.

Fünfzehnter Abschnitt

Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs

§ 203

Verletzung von Privatgeheimnissen

(1) […]

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum

persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtsträger oder europäischer Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. […]

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst

Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschus-

ses oder Rates,

5. […]

6. […]

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Sat-

zes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen

gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist je-

doch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen

Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Ge-

setz dies nicht untersagt.
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[…]

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu

bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei

Jahren oder Geldstrafe.

§ 206

Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem

Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem

eines Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekom-

munikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-

fe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeich-

neten Unternehmens unbefugt

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden

und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Ver-

schlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unter-

drückt oder

3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet

oder fördert.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrneh-

men,

2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen

von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder

3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden An-

lage oder mit Arbeiten daran betraut sind.

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm

als außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund
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eines befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis be-

kanntgeworden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft.

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimm-

ter Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen

der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsa-

che, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fern-

meldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungs-

versuche.

Dreiundzwanzigster Abschnitt

Urkundenfälschung

§ 267

Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte

Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis

zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten

Begehung von Betrug oder Urkundenfälschung verbunden hat,

2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt,

3. durch eine große Zahl von unechten oder verfälschten Urkunden die Sicherheit des

Rechtsverkehrs erheblich gefährdet oder

4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger

missbraucht.

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer die Urkundenfäl-

schung als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach

den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.
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Dreißigster Abschnitt

Straftaten im Amt

§ 353b

Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als

1. Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr-

nimmt oder

4 Europäischer Amtsträger

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch

wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder

mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interes-

sen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-

straft.

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder

eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines

Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verlet-

zung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist,

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige

öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(3a) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessord-

nung genannten Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme,

Auswertung oder Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der

Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschränken.
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(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tä-

tigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes

bekanntgeworden ist,

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;

2. von der obersten Bundesbehörde

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tä-

tigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen

Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist,

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des

Bundes verpflichtet worden ist;

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2.
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